
Anhang IV 

Bedingungen für die Genehmigung für das Inverkehrbringen 

Die zuständigen nationalen Behörden, gegebenenfalls koordiniert durch den Referenzmitgliedstaat, 

stellen Folgendes sicher: 

 Der Antragssteller sollte bis zum 28. Februar 2013 die Endergebnisse der Studie 14701 

vorlegen.  
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